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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Dr. Dietmar Bartsch,
 Steffen Bockhahn, Dr.  Martina Bunge und der Fraktion  DIE LINKE.
 – Drucksache 17/11228 –

 Verkauf von Bundesimmobilien in Heiligendamm

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Der  Bund  hat  in  den  90er-Jahren  entweder  selbst  oder  durch  eine  von  ihm  beauf-
 tragte  Institution  Grundstücke  mit  aufstehenden  Immobilien  in  Heiligendamm
 (Mecklenburg-Vorpommern)  an  eine  oder  mehrere  Gesellschaften  veräußert,  die
 sich heute im Besitz der Jagdfeld-Unternehmensgruppe befinden.

 1.  Welchen  Immobilienbestand  bekam  der  Bund  mit  dem  Einigungsvertrag  in
 Heiligendamm  insgesamt  zugeordnet  (bitte  alle  Grundstücke  nach  Fluren,
 Flurstücken aufführen, und deren Größe für jedes Grundstück angeben)?

 2.  Wann  wurden  welche  Grundstücke  mit  welchen  aufstehenden  Immobilien
 (nach  Flurstücken  bezeichnet)  an  wen  verkauft  (bitte  auch  den  oder  die  Ver-
 käufer, die im Auftrag der Bundesregierung handelten, nennen)?

 Die  Fragen  1  und  2  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam  be-
 antwortet.

 Die  als  Anlage  beigefügte  Tabelle  enthält  nach  Auswertung  aller  der  Bundesan-
 stalt  für  Immobilienaufgaben  noch  verfügbaren  Unterlagen  und  Daten  die  dem
 Bund  in  Heiligendamm  zugeordneten  Grundstücke.  Hierbei  handelt  es  sich
 überwiegend  um  Grundstücke  im  Zentrum  von  Heiligendamm,  die  bereits  wei-
 terveräußert  wurden.  Angaben  zum  jeweiligen  Verkäufer  und  Käufer  sind  eben-
 falls der Anlage zu entnehmen.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  der  Finanzen  vom  7.  November  2012
 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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3.  Gibt  es  Grundstücke  und  aufstehende  Gebäude  in  Heiligendamm,  die  sich
 heute  noch  im  Besitz  des  Bundes  befinden  (wenn  ja,  bitte  nach  Flurstücken
 und aufstehenden Gebäuden benennen)?

 Gegenwärtig  befindet  sich  nur  noch  das  Flurstück  78  der  Flur  2  (siehe  Nummer  9
 der  Anlage)  im  Eigentum  der  Bundesrepublik  Deutschland  (Bundesfinanzver-
 waltung).

 4.  Welche  Auflagen  und  Bedingungen  wurden  für  die  verkauften  Grundstücke
 und  Immobilien  in  den  jeweiligen  Kaufverträgen  vereinbart  (bitte  diese  Auf-
 lagen  und  Bedingungen  geordnet  nach  Flurstücken  mit  der  Bezeichnung  der
 aufstehenden  Gebäude  aus  den  Kaufverträgen  aufführen  und  als  Liste  dar-
 stellen)?

 5.  Welche  Vertragsstrafen  oder  Rückfallklauseln  wurden  für  die  Grundstücke
 und  aufstehenden  Gebäude  vereinbart,  und  hat  der  Bund  jeweils  davon  Ge-
 brauch  machen  müssen  (bitte  wie  in  Frage  4  als  Liste  sortiert  nach  Flur-
 stücken  und aufstehenden Gebäuden aufführen)?

 Die  Fragen  4  und  5  werden  weges  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam  beant-
 wortet.

 Zu  einzelnen  Vertragsklauseln  und  deren  Erfüllung  durch  den  jeweiligen  Käufer
 sowie  zur  etwaigen  Geltendmachung  von  Vertragsstrafen  können  aus  daten-
 schutzrechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden.
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Anlage
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